
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/6/7 89/01/0153
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1989

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1986 §17 Abs1;

WaffG 1986 §17 Abs2;

WaffG 1986 §18;

WaffG 1986 §20 Abs1;

WaffG 1986 §6 Abs1;

Rechtssatz

Ein gemäß § 20 Abs 1 Wa7G erfolgter Entzug einer wa7enrechtlichen Urkunde hat allein auf Grund der mangelnden

Verlässlichkeit und ohne Rücksicht auf einen allfälligen Bedarf im Sinne der § 17 WaffG, § 18 WaffG zu erfolgen.
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